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glaubwürdige Lösung geben muss. Wir haben diesen Spiel-
raum also ausgeschöpft.
Noch zu einer letzten Aussage, die ich gelesen habe, nach
der die Hersteller jetzt für jede einzelne Zutat, die sie aus re-
zeptspezifischen Gründen im Ausland bestellen müssen,
eine Ausnahmeregelung beantragen müssten: Das ist ein-
fach falsch! Das ist einfach falsch. 
Jetzt, kurz vor Mittag, kommen in diesem Rat noch diese
vielen Aussagen. Ich bedaure es ein bisschen, wenn man
die Verordnungen nicht liest, die ja wirklich in der Vernehm-
lassung waren, die öffentlich bekannt sind und die wir in drei
Kommissionen im Detail durchgesprochen haben. Ich
glaube, es ist wichtig, dass Sie merken, dass der Bundesrat
und die zuständigen Ämter hier wirklich den Spielraum aus-
geschöpft haben.
Jetzt kommt aber der gegensätzliche Vorwurf, die Swiss-
ness-Vorlage sei ein Bürokratiemonster. Meine Damen und
Herren, haben Sie es bemerkt? Wir mussten für die Bier-
brauer eine Lösung finden; wir mussten bei der Lasagne
schauen, was wir tun konnten; wir mussten für die Frucht-
säfte etwas nachschauen; Toblerone hatte Anliegen; Knorr
wollte etwas: Das alles ist jetzt in der Verordnung aufgenom-
men. Es ist ein bisschen kompliziert geworden, das stimmt –
aber nicht, weil wir eine komplizierte Verordnung machen
wollten, sondern weil wir halt ganz produktspezifisch ge-
schaut haben, was die Nahrungsmittelindustrie und was die
einzelnen spezifischen Unternehmen brauchen. Ich ver-
schone Sie jetzt, aber ich könnte Ihnen noch weitere Bei-
spiele geben, bei denen wir wirklich den Spielraum zugun-
sten einer unternehmens- und wirtschaftsfreundlichen Ver-
ordnung ausgeschöpft haben: Das ist das, was der Bundes-
rat gemacht hat.
In diesem Sinne, Herr Ständerat Luginbühl, ist diese Verord-
nung nicht mehr ganz eine «simplified solution». Aber ich
denke, dass sie sich wirklich an dem orientiert, was halt jetzt
auch an Bedürfnissen da war.
Noch zu Ihrer Frage, Herr Ständerat Graber, damit das ein-
fach klar ist: Die Marke Schweiz können Sie ohne Bewilli-
gung verwenden. Ich habe auch Aussagen gehört, wir müss-
ten für die Bewilligung der Swissness fünf Stellen schaffen.
Sie müssen keine Bewilligung haben. Eine Bewilligung brau-
chen Sie dort, wo Sie aufgrund einer in der Schweiz nicht
verfügbaren Qualität ein Produkt aus dem Ausland beschaf-
fen müssen: Das muss nicht bewilligt, aber gemeldet wer-
den. Da ist jetzt eine Branche gekommen und hat gesagt,
sie mache das selber. Sie wissen, dass wir in der Schweiz
hoheitliche Aufgaben nur an Private geben können, wenn
wir die entsprechende gesetzliche Grundlage haben. Die
haben wir hier nicht. Aber wir werden, wir haben es auch in
der Kommission versprochen, das Bewilligungsverfahren
beim WBF so einfach und unbürokratisch machen, wie das
überhaupt nur möglich ist. 
Ich komme jetzt zum Postulatsinhalt, ich höre nachher schon
auf, keine Angst. Aber eigentlich wollte ja das Postulat volks-
wirtschaftliche Auswirkungen geprüft haben, es wollte nicht
nochmals neue Bestimmungen. Ihre Schwesterkommission
hatte für die Beratung dieser Vorlage eine Subkommission
eingesetzt, deshalb ist dieses Gesetz ja schon so lange un-
terwegs. Diese Subkommission hatte beim Seco eine Studie
verlangt, um genau diese Fragen abzuklären, d. h. die volks-
wirtschaftlichen Auswirkungen prüfen. Das Seco hat festge-
stellt, dass es keine Daten gibt. Das sind ja rein hypotheti-
sche Fragen: Würden Sie im Falle einer Annahme der Vor-
lage das Swissness-Label noch verlangen oder nicht? Das
sind rein hypothetische Fragen. Es gibt keine Daten dazu.
Von daher hat dann das Seco zurückgemeldet, dass sie das
nicht erheben könnten, weil es die Daten nicht gebe. Und
jetzt kommen Sie mit einem Postulat und verlangen noch
einmal das, was Ihre Schwesterkommission bzw. deren Sub-
kommission schon verlangt hat.
Ich bitte Sie – wir werden all die Empfehlungen aus den
Kommissionen noch einmal prüfen. Ich bin mir dieser Emp-
fehlungen sehr bewusst, auch was Grenzkantone wie Genf
betrifft. Also, Sie sehen, es gibt hier wirklich viele Bedürf-
nisse. Wir sind uns dessen sehr bewusst. Wir werden versu-

chen, diesen nach bestem Wissen und Gewissen zu ent-
sprechen. Aber unsere Schranken sind die gesetzlichen
Grundlagen, die Sie verabschiedet haben, und die werden
wir respektieren. Das muss ich Ihnen auch sagen. Schliess-
lich sind wir ein Rechtsstaat. Ich bitte Sie, jetzt nicht die
Rechtsunsicherheit zu verlängern. Sie haben es gesehen:
Es kommen dann Bedürfnisse, dass man die ganze Vorlage
und alles sistiert, auf unbestimmte Zeit. Glauben Sie, dass
irgendjemand profitiert, wenn Sie die Inkraftsetzung eines
Gesetzes, das verabschiedet ist, einfach auf unbestimmte
Zeit verschieben? Glauben Sie, dass das in diesem Lande
irgendjemandem dient? Ich glaube, Rechtssicherheit ist jetzt
das Wichtigste. Wir müssen schauen, was wir in diesem ge-
setzlichen Rahmen tun können. Frau Savary hat es gesagt:
Wie immer werden wir auch dieses Gesetz nach einer ge-
wissen Zeit evaluieren, und wenn sich dann zeigt, dass An-
passungen notwendig sind, dann werden wir Ihnen diese
auch vorschlagen.
Ich danke Ihnen, wenn Sie das Postulat ablehnen.
Ich sehe soeben, dass ich die Frage von Herrn Hess betref-
fend das Wasser noch nicht beantwortet habe. Ich habe ei-
gentlich gemeint, ich hätte Ihnen gesagt, dass Wasser, wenn
es ein wesensbestimmender Bestandteil ist, zur Swissness
angerechnet wird. Das ist zum Beispiel beim Bier der Fall –
das ist die eine Seite –, und das ist bei einem importierten
Fruchtsaft, der nur verdünnt wird, nicht der Fall.

Abstimmung – Vote
Für Annahme des Postulates ... 13 Stimmen
Dagegen ... 25 Stimmen
(4 Enthaltungen)
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Postulat Fetz Anita.
Prüfung der Aufsicht
über testamentarische
Willensvollstrecker
Postulat Fetz Anita.
Examen du régime de la surveillance
des exécuteurs testamentaires

Ständerat/Conseil des Etats 10.06.15 

Le président (Hêche Claude, président): Le Conseil fédéral
propose d'adopter le postulat.

Fetz Anita (S, BS): Ganz kurz: Ich danke dem Bundesrat,
dass er das Postulat entgegennimmt.

Angenommen – Adopté

Le président (Hêche Claude, président): En levant la sé-
ance, je vous souhaite une excellente promenade cet après-
midi dans vos groupes!

Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr
La séance est levée à 12 h 30


